
 

Anmeldeverfahren und Aufnahmeprüfung 2012 (Kurzfassung) 

1. Altersgrenze 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen nach dem 30. April 1995 geboren sein. 

2. Informationsabend für Eltern und zukünftige Schüler/innen 

Mittwoch, 16. November 2011, 19.00 Uhr in der Aula der Kantonsschule Enge. Eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich. 

3. Öffentliche Besuchstage für Eltern und zukünftige Schüler/innen 

Donnerstag, 12. Januar und Freitag, 13. Januar 2012 

4. Anmeldung 

Die Anmeldung kann ab dem 1. Dezember 2011 unter www.zentraleaufnahmepruefung.ch erfolgen. 

Die benötigten Anmeldeunterlagen inkl. Zugangscode können direkt am Orientierungsabend oder im 

Sekretariat gekauft werden, ein Versand per Post ist nicht möglich. Die Termine sind verbindlich, 

verspätete Anmeldungen haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. 

Öffnungszeiten des Sekretariats für den Verkauf von Anmeldeunterlagen: 

9. Jan. bis 3. Feb. 2012: 

 Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 07.00 Uhr  11.00 Uhr, 14.00 Uhr  16.00 Uhr 

 Mittwoch: 07.00  11.00 Uhr 

6. Feb. bis 10. Feb. 2012: 

 Montag  Freitag: 07.00 Uhr  10.00 Uhr, 12.00 Uhr  13.00 Uhr, und 15.00 Uhr  17.00 Uhr 

5. Anmeldeschluss 

Freitag, 10. Februar 2012 (Poststempel) 

6. Prüfungsaufgaben 

Beispiele von Aufnahmeprüfungen der letzten Jahre finden sich im Internetportal 

www.zentraleaufnahmepruefung.ch 

7. Aufnahmeprüfungen 

Schriftlich: Mündlich: 

Montag, 12. März 2012, Vormittag Mittwoch, 28. März 2012, Vormittag 

Dienstag, 13. März 2012, Vormittag 

8. Erforderlicher Notendurchschnitt für die Direktaufnahme 

Gymnasium: mit Erfahrungsnote: 4.25 ohne Erfahrungsnote: 4.0 

Handelsmittelschule: mit Erfahrungsnote: 4.12 ohne Erfahrungsnote: 3.87 

9. Prüfungsreglemente 

Die Prüfungsreglemente sind einsehbar unter: www.zentraleaufnahmepruefung.ch/reglemente.html 

10. Prüfungseinsicht 

Die Prüfungen können nach der Korrektur eingesehen werden. Die Daten der Einsicht werden mit 

dem Prüfungsentscheid bekannt gegeben. 

11. Krankheit 

Bei Krankheit an Prüfungstagen benötigen wir eine telefonische Abmeldung und ein ärztliches Zeug-

nis; daraufhin werden die Kandidaten/innen zu einer nachträglichen Prüfung eingeladen. Eine abge-

legte Prüfung ist gültig und kann nicht wegen nachträglich geltend gemachter Krankheit wiederholt 

werden. 
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